
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 
Büro des Landrates 096/2004 

 
 
Betreff: 
 
Besetzung des EUREGIO-Rates und der Mitgliederversammlung der EUREGIO 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 
Kreistag 15.10.2004 
Berichterstattung: Landrat Dr. Kirsch   

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Folgende Personen werden in die Mitgliederversammlung der EUREGIO gewählt: 
 

s. nächste Seite 
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Lfd. 
Nr. 

Fraktion Mitglied stellv. Mitglied 

1 - Landrat Dr. Kirsch, Wolfgang Kreisdirektor Dr. Börger, Heinz 

2 CDU Birkhahn, Astrid  

3 CDU Buschkamp, Franz-Josef  

4 CDU Krause, Winfried  

5 CDU Steiner, Hans-Rüdiger  

6 CDU Wördemann, Christiane  

7 CDU   

8 CDU   

9 SPD   

10 SPD   

11 SPD   

12 B 90/GRÜNE   

13 FWG Wiemann, Norbert Stöppel, Gregor 

14 FDP   
 

(Weitere Vorschläge erfolgen während der Sitzung.) 
 
 
2. Folgende Personen werden in den EUREGIO-Rat gewählt: 
 

Lfd. 
Nr. 

Fraktion Mitglied stellv. Mitglied 

1 - Landrat Dr. Kirsch, Wolfgang Kreisdirektor Dr. Börger, Heinz 

2 CDU Buschkamp, Franz-Josef Ommen, Detlef (SPD) 

3 - Bgm. Banken, Ludger  Schmal, Ferdi 

4 - Bgm. Uphoff, Josef Bgm. Hoffstädt, Jürgen 
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Erläuterungen: 
 
 
1. Mitgliederversammlung: 
 
Gem. Artikel 6 Abs. 2 der Satzung der EUREGIO e.V. entsendet der Kreis Warendorf 14 
Vertreter in die Mitgliederversammlung. Die Entsendung der Vertreter des Kreises 
Warendorf bestimmt sich lt. Artikel 6 Abs. 3 dieser Satzung nach dem Kommunalrecht für 
das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Da mehr als ein Vertreter des Kreises zu benennen ist, zählt gem. § 26 Abs. 4 Satz 3 
KrO der Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter des 
Kreises dazu. 
 
Die übrigen Vertreter sind nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren zu entsenden. 
Eine Verteilung ist der anliegenden Beispielrechnung zu entnehmen. 
 
 
2. EUREGIO-Rat: 
 
Gem. Artikel 10 der Satzung der EUREGIO e.V. entsendet der Kreis insgesamt 4 
Vertreter, davon 2 auf Vorschlag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden unter 
40.000 Einwohner. 
 
Zu den verbleibenden zwei vom Kreistag zu benennenden Vertretern des Kreises zählt 
gem. § 26 Abs. 4 Satz 3 KrO der Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter 
oder Angestellter des Kreises. 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


